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DER BUNDESMINISTER 

FüR HANDEL. GEWERBE UNO INDUSTRiE ~ien, a~ 20. Juli 1981 

Z16: 10$101/78-1/5/81 
Schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr o 1310/J der Abgeordneten Egg, 
~veinberger, Dr. Lenzi, ltlanda Brunner 
und Genossen betreffend das Accordino 
Tirol-Südtirol 

An den 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

A 2'-/'1..., JAS 

1981 0,07- 2 4 
zu 13".0 ,J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr .. 
1310/J betreffend das Accordino Tirol-Slidtirol, welche die Ab
geordneten Egg, \'{einberger, Dia Lenzi, ',./anda Bru.nner und Genossen 
am 30 0 Juni 1981 an mich richteten, beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

In einem Pro Memoria zum Protokoll der 27.. Tagu .... 11g der im Regional
abkommen 11 ACCORDINO" vorgesehenen Gemischten Kommission (Trient, 
Mai 1977) sind beide Delegationen übereingekor.~en9 daß jene 
Kontingente der \'larenlisten "B" (Zollfreiverkehr) 9 die in Anwendung 
des Freihandelszonenabkorr~ens Österreichs mit der EG vom 22 0 1.1912 
infolge des am 1. Juli 1917 erreichten vollständigen Zollabbaues 
ihre praktische Bedeutung auf dem Zollsektor verloren haben, im 
Falle einer Aufhebung der im vorgenannten Abkommen vorgesehenen 
Zollfreiheit oder der Einführung von Zöllen sowie anderer gleich
artiger Einfuhrbelastungen automatisch volle Wirksamkeit erlangen. 

Damit begann eine neue Phase des Regionalabkommens, in der es galt, 
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dem ACCORDINO im ;:;'.ahmen der verbleibenden [·1öglichkei ten auch 
künftighin seine Bedeutung zu sichern" Der Schwerpunkt der dem 
jeweiligen Jahresprotokoll der Gemischten Kommission angeschlos
senen Warenlisten verschob sich damit automatisch auf den Außen
handel mitAgrarerzeugnissen, land:rirtschaftlichen \Terarbei tungs
produkten sowie den aufgru..Y\.d des 8rwähnten Freihandelszonena b
kommens auf dem Zollsektor einem Sonderregime unterliegenden 

Waren. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Der Gesamtrahmen des zollfreien Warenverkehrs des ACCORDDTO h80 t 
sich von 1976 (8,8 HrdoLire) bis 1981 (18,2 tv1rd"Lire) mehr als 
verdoppel t, wobei sich die Jahreszu.'Y'l8.chsra ten z'dischen 10 und 
30 % bewegten o Der Anteil der in diesem Z'..lsammenhang nicht ':lirk
samen (ruhenden) Positionen auf dem industriell-ge'N"erblichen 
Gütersektor ist - nicht zuletzt auch durch die in ~~nkt 3 ausge
führte Sonderentwicklung bei den österreichischenTextilexporten -
von 76 % im Jahre 1977 auf 42 ,c,~ im Jahre 1981 Gesunken .. Zentrale 
Bedeutung im ACCORDINO - Handel haben exportseitig ~inder ~Y\.d 

Käse, importsei tig Wein sQ1.'lie Obst und Gemüse 0 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Die österreichischen Textilexporte im Rahmen des ACCORDllrO sind 
deshalb von Bedeutung 9 da die sonst in Italien für diese ','laren 
bestehenden Importerschwernisse wegfallen .. 30 sind in Italien 
seit Jahresbeginn 1973 für die Z~llabferti~~_g oesti~~ter ~ex+'il
positionen aus Drittländern, darunter Österreich, nur sogenannte 
"spezialisierte" Zollämter ermäch tigt 0 Für Textillie feru.."'1.gen aus 
Tirol und Vorarlberg nach 3üdtirol/Trentino ist das näcnstgelegene 

"ermächtigte" Zollamt Bergamo .. Für die Zollabfertigung dieser 
Sendungen müssen deshalb weite Umwege, verbunden mit zeitlichen 
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Verzögerungen und erhöhten Kosten, in Kauf genommen '!ferden. 
Darüber hinaus ist die Zollabfertigung der ~eisten Textilpo

sitionen in Italien an die Vorlage einer "automatischen" Lizenz 
gebunden .. Diese Lizenz wird nur von den zuständigen Zentralbe
hörden in Rom erteilt, wobei dieses Verfahren in der Praxis mit 
starken Verzögerungen verbunden ist. 

Nur Lieferungen im Rahmen des ACCORDINO sind von den vorgenannten 
Erschwernissen ausgenommen" Die unter Punkt 1 erwä...~nte Regelung 
(Pro Memoria zum Protokoll ex 1977) hat sich bei den österreichi
schen Textilexporten im Rahmen des ACCORDIUO sorni t bereits bewährt. 

Die entsprechenden Kontingente werden laufend aufgestockt" 

Die kürzlich erfolgte und zeitlich begrenzte Einfüh~~ng einer 
wel t',vei ten Importdepotpflicht in Italien, die auch gegenüber den 
EG-Partnerlänrern \'lirksam ist, findet - wie übrigens berei ts 
seinerzeit in den Siebzigerjahren - auch auf ACCOR.DINO-\'laren 
Anwendung .. 
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